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Leopold von Gottes Gnaden , Großherzog
von Baden , Herzog von Zaͤhringen.

Mit Zuſtimmung Unſerer getreuen Stände haben Wir

beſchloſſen , und verordnen , wie folgt :

Erster Theil .

Ueber den Wildſchaden und die Erſatzpflicht .

Erſter Abſchnitt .

Verbindlichkeit zum Schadenserſatz .

S8. 1. Der Inhaber einer Jagd , — er mag ſolche als

Eigenthümer , oder als Pächter , oder unter einem andern

Rechtstitel beſitzen , — iſt ſchuldig , den innerhalb ſeines

Jagdbezirks vom Wilde angerichteten Schaden zu vergüten .

§. 2. Iſt das Jagdrecht verpachtet , oder überhaupt die

Ausübung deſſelben von dem Eigenthümer einem Andern

überlaſſen , ſo haftet der Eigenthümer der Jagd für den , der

ſein Jagdrecht ausübt , in der Art , daß er den Schadens —

und Koſtenbetrag , zu deſſen Erſatz der Letztere verurtheilt

iſt , ſo weit er von dieſem wegen Zahlungsunfäͤhigkeit nicht

geleiſtet werden kann , ſelbſt zu entrichten hat , wenn er inz

nerhalb Jahresfriſt von der Rechtskraft des gegen den Pächter

ergangenen Urtheils an , dazu aufgefordert wurde .
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§. 3. Verſchiedene Theilhaber am Jagdrecht auf einem

und demſelben Jagdbezirke haften ſammtverbindlich . Die

Ausgleichung des Erſatzes unter den Theilhabern ( gemäß

L. R . S . 1214 ) geſchieht nach dem Antheil eines Jeden an

dem Jagdrecht ; da jedoch , wo die Jagd nach der hohen

und niedern getheilt iſt , haftet jeder Jagdbeſitzer für den

Schaden , der von derjenigen Wildgattung verübt worden

iſt , über die ihm das Jagdrecht zuſteht . Wo die Wildgat⸗

tung nicht auszumitteln iſt , hat der zur hohen Jagd Be⸗

rechtigte drei Fünftel , und jener zur niedern Jagd Berech⸗

tigte zwei Fünftel an dem Erſatz beizutrageu .

Die gleiche Sammtverbindlichkeit und Ausgleichung hat

auch Statt bei den verſchiedenen Theilhabern an einem Jagd⸗

pachte oder ſonſtigen Genuſſe eines fremden Jagdrechts .

§. 4. Ein Verzicht des Grundbeſitzers auf Erſatz künf⸗

tigen Wildſchadens und eine Verbindlichkeit deſſelben zur

Wildhut mit der Wirkung , daß ſeiner Erſatzklage die Einrede

der unterlaſſenen Hut entgegen gehalten werden dürfte ,

können nie länger als auf fünf Jahre eingegangen , nach

Umlauf dieſer Friſt aber auf gleiche Dauer erneuert werden .

§. 5. Iſt ein Vertrag von der im vorhergehenden Para⸗

graphen bezeichneten Art ſchon vor Verkundung dieſes Gez

ſetzes auf eine längere Dauer als auf fünf Jahre eingegan⸗

gen worden , ſo verliert er gleichwohl längſtens mit Ablauf

von fünf Jahren von Verkündung dieſes Geſetzes an ſeine

Wirkſamkeit , ſo fern er nicht in geſetzlicher Art erneuert wird .

§. 6. Niemand iſt ſchuldig , zu dulden , daß ſein Grund⸗

ſtück , wie immer deſſen Lage beſchaffen ſei , durch einen

Wildpark eingeſchloſſen werde . Bewilligt er dieß aber ver⸗

tragsmäßig , ſo kann es nur durch eine öffentliche Urkunde

geſchehen , welche die näheren Beſtimmungen enthält . So

weit dieſe Urkunde nichts anderes feſtſetzt , finden die geſetz⸗

lichen Beſtimmungen über Vergütung des Wildſchadens für
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die im Park eingeſchloſſenen Grundſtücke keine Anwendung .
Gegen Entſchädigung kann binnen fünf Jahren , von Ver —⸗

kündung dieſes Geſetzes an , die Aufhebung der bereits be⸗
ſtehenden Parke von den Güterbeſitzern verlangt werden .

Zweiter Abſchnitt .

Zu erſetzender Schaden .

§. 7. Der Schaden , welcher von Raubthieren , Raub⸗

vögeln , Strichvögeln oder Zugvögeln verurſacht iſt , wird

nicht vergütet .

Im übrigen bezieht ſich die Erſatzpflicht ( S. 4 ) auf alen

in Gärten , Feldern und Wieſen , Weinbergen und Wal⸗

dungen verurſachten Schaden unter folgenden nähern Bez

ſtimmungen .

§ 8 . Wildſchaden , der in Hausgärten und Baumſchulen

entſteht , wird nur wenn dieſe eingezäunt ſind , und der

Wildſchaden an jungen Obſtbäumen , welche auf nicht ein —

gefriedigten Orten ſtehen , nur dann erſetzt , wenn ſolche

während des Winters mit Stroh oder was ſonſt eingebunden

waren .
§. 9. Bei Erzeugniſſen , deren Beſchädigung in einem

Zeitpunkte eintritt , wo ſie ihre vollſtändige Entwickelung

noch nicht erhalten haben , iſt der Umfang , den ſie nach dem

natürlichen Lauf der Dinge zur Zeit der Ernte haben wür —

den , durch Schätzung auszumitteln , und der Anſchlag dieſes

Ertrags zu Geld geſchieht nach dem Preiſe , welcher zur

Zeit der Schätzung im Orte als der mittlere laufende gilt .

§. 10 . Von dem ſo berechneten Betrage muß in Rück —

ſicht der Gefahren , welchen das Gewächs bis zur Ernte

noch ausgeſetzt geweſen wäre , wegen erſparter Bau - und

Einheimſungskoſten und wegen des frühern Empfangs der

Schadloshaltung nach richterlichem Ermeſſen ein Abzug ge —
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macht werden , welcher nicht weniger als den zwanzigſten ,

und nicht mehr als den fünften Theil der berechneten Scha —

densſumme betragen darf .

§. 11 . Wenn in dem , im §. 9 gedachten Fall die Be⸗

ſchädigung von der Art iſt , daß ein Wachsthum der beſchä —⸗

digten Erzeugniſſe noch möglich erſcheint , ſo kann der Jagd⸗

inhaber oder der Beſchädigte verlangen , daß der muthmaßliche

Schaden von den Schätzern vorläufig nur aufgenommen und

vorgemerkt , bei Eintritt der Reife des Gewächſes aber erſt

abgeſchätzt werde , ob und um wie viel der Ertrag als Folge

des erlittenen Wildſchadens ſich geringer oder höher heraus —

ſtelle ; bei dem Anſchlag zu Geld werden die zur Zeit der

Ernte für das beſchädigte Gewächs beſtehenden Preiſe an⸗

genommen , und an dem Betrag der etwaigen Entſchädigung

die geringeren Einheimſungskoſten abgezogen .

§. 12 . In Waldungen wird nur derjenige Schaden ver⸗

gütet, welcher ſich

YJin beſamten oder angepflanzten Diſtricten ergiebt , wenn

dadurch eine neue Beſamung oder Anpflanzung nöthig

wird ;

2 ) in Verjüngungsſchlägen , mwenn eine auf natürlichem

Wege ſich nicht mehr mit Holz beſtockende Blöße ent⸗

ſtehen ſollte .

Zum Erſatze eignen ſich in ſolchen Fällen

a ) die Koſten der neuen Beſamung oder Anpflanzung,
b) der nach dem Alter der künſtlichen Waldanlage oder des

Verjüngungsſchlages dem Eigenthümer durch Entbeh⸗

rung des jährlichen Zuwachſes zugegangene weitere

Schaden .

§. 13 . Der Wildſchaden , welcher , ſo weit er bei Wal⸗

dungen zu erſetzen iſt , weniger als fünf Gulden , und bei

andern Grundſtücken weniger als 40 kr . beträgt , kann nicht

Gegenſtand einer Erſatzforderung ſeyn .
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Zu Erreichung dieſes Betrags iſt der Beſchädigte befugt ,

allen innerhalb des nämlichen Jagdbezirks an verſchiedenen

Stellen erlittenen noch uneingeklagten , gleichzeitig durch die

Schätzung erkennbaren Schaden zuſammen zu rechnen und

zu dem gleichen Zweck mit andern Beſchädigten , wenn deren

Grundſtücke , auf denen ein durch Schätzung gleichzeitig er⸗

kennbarer Schaden vorgekommen iſt , entweder an einander

grenzen oder wenigſtens in derſelben Gewann liegen , zu

einer gemeinſchaftlichen Erſatzforderung in Verbindung zu

treten .

§. 14 . In ſo weit ein Wildſchaden nach den Grundſätzen

einer ordentlichen Wirthſchaft durch Wiederanbau in dem⸗

ſelben Jahre wieder eingebracht werden kann , ſoll hierauf

bei der Abſchätzung Rückſicht genommen werden . Jedenfalls

aber find die Koſten fuͤr die wiederholte Cultur Auslage und

Arbeit ) zu vergüten .

Zweiter Theil ,

Verfolgung der Wildſchadenserſatzfor⸗

derung .

Erſter Abſchnitt .

Außergerichtliches Verfahren .

§. 15 . Der Beſchädigte kann vor Anbringung der Klage

den außergerichtlichen Austrag ſeiner Anſprüche in folgender

Weiſe verſuchen .

§. 16 . In jeder Gemeinde , oder in Gegenden , wo

Wildſchaden nicht häufig vorkommt , in mehreren Gemeinden ,

haben ſich die Jagdinhaber mit dem Gemeinderath , bezie⸗

hungsweiſe mit den betreffenden Gemeinderäthen , über die

ſtändige aber widerrufliche Aufſtellung von einem oder zwei
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